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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1932

Norm

StGB §65

Rechtssatz

Im Falle des § 40 StG (nunmehr § 65 Abs 2 StGB) darf die nach österreichischem Recht zu bemessende Strafe sowohl

hinsichtlich der Strafart als auch hinsichtlich der Strafdauer nicht strenger sein als die im ausländischen Rechte

angedrohte Strafe.
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